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1 Einleitung 

Die aktuellen Umsetzungsregelungen (Positionspapier der BNetzA) für die Netzanbindung 

von Offshore-Windparks (OWP) erfüllen nicht den gesetzlichen Anspruch des rechtzeitigen 

Netzanschlusses bei ihrer Fertigstellung. Die Ursache hierfür liegt in dem bisherigen Rege-

lungsansatz, die Bestellung des Netzanschlusses durch den ÜNB (Zuschlag) möglichst zeit-

gleich mit der Investitionsentscheidung des OWP-Investors zu treffen. Aufgrund von Liefer- 

und Fertigungsengpässen bei den Herstellern von Kabeln und weiteren Komponenten dauert 

die Herstellung einer Netzanbindung länger als die Errichtung eines OWP. Das damit einher-

gehende Nicht-Erfüllen des gesetzlichen Anspruchs auf Netzanschluss bei Herstellung der 

technischen Betriebsbereitschaft des OWP führt bei den OWP-Betreibern in diesen Fällen zu 

hohen Erhaltungs- und Zinsaufwendungen. In der Folge droht der Ausbau der Stromerzeu-

gung aus Offshore-Windkraftanlagen zu stocken, weil sich angesichts der bestehenden Risi-

ken nicht ausreichend Investoren finden. 

Mit dem zur Konsultation vorliegenden Eckpunktepapier vom 19. Dezember 2011 hat die 

BNetzA reagiert und Anpassungen der Netzanbindungsregelungen für OWP veröffentlicht, 

welche jedoch das grundsätzliche Problem nicht zu lösen vermögen. Es ist zu bezweifeln, 

dass es durch die vorgeschlagenen Maßnahmen zu einer Beschleunigung der Bereitstellung 

der Netzanbindung kommt, da die Ursachen (v.a. Lieferengpässe bei Netzanbindungskom-

ponenten) nicht behoben werden (siehe zu V „Sicherheitsleistung / Zu erwartende Wirkun-

gen“). Insofern sind die derzeit zur Konsultation vorliegenden Eckpunkte zur Festlegung von 

Kriterien für die Genehmigung zur Errichtung von Offshore-Netzanbindungen unzureichend. 

Stattdessen hält der BDEW folgende Maßnahmen für erforderlich: 

1. Grundlegende Überarbeitung des Netzanbindungsregimes (siehe 3) 

Ausgehend von Kapazitätsanalysen bei Windparks, Lieferanten, Netzbetreibern und 

Behörden sollte künftig ein Systemwechsel bei der Netzanbindung der Offshore-

Windparks erfolgen, der den Ausbaugeschwindigkeiten auf Seiten der ÜNB und der 

OWP-Betreiber Rechnung trägt und mit den Ausbauzielen der Bundesregierung ver-

einbar ist. Ziel sollte eine Weiterentwicklung des in §17 Abs. 2 a EnWG vorgesehenen 

Offshore-Netzplans hin zu einem 10-Jahres-Offshore-Netzplan sein, in welchem der 

Realisierungszeitpunkt, Ort und die Größe künftiger Netzanschlüsse so festgelegt 

werden, dass ein vorausschauender Netzausbau möglich wird. Im Ergebnis ist eine 

verbindliche Terminierung, Kapazitätsauslegung und Reihenfolge für die Errichtung 

der Cluster-Anschlüsse erforderlich.  

 

2. Kompensationsmaßnahmen für bereits beschlossene OWP (siehe 5) 

OWP-Betreiber, die im Vertrauen auf den im Positionspapier der BNetzA genannten 

Zeitraum von 30 Monaten für die Bereitstellung der Netzanbindung die erforderlichen 

Verträge zum Kauf der Großkomponenten abgeschlossen haben, stehen vor dem 

Problem, dass aufgrund der bekannten Verzögerungen bei den Liefer- und Herstel-

lungszeiten der Netzanschlusssysteme der Windpark zum geplanten Zeitpunkt zwar 

einspeisebereit ist, der notwenige Netzanschluss aber noch nicht errichtet werden 

konnte. Diesen OWP entstehen durch die nicht rechtzeitige Bereitstellung der Netz-
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anbindung hohe Kosten (Zinsverluste (siehe oben), Erhaltungsbetrieb). Die aktuellen 

Regelungen des § 31 Abs. 4 EEG 2012 reichen nicht aus und müssen zur Wiederher-

stellung des Vertrauens der Investoren erweitert werden. 

Neben dem BDEW haben auch das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesumwelt-

ministerium eine gemeinsame Arbeitsgruppe für den beschleunigten Ausbau von Offshore-

Windparks gegründet. Ziel dieser beiden Gremien ist es, eine Branchenlösung für das Netz-

anbindungsverfahren von Offshore-Windparks zu erarbeiten. Vor dem Hintergrund des in 

Arbeit befindlichen Branchenvorschlags empfiehlt der BDEW, die Ergebnisse dieser laufen-

den Arbeiten zu berücksichtigen und die Konsultation der BNetzA bis dahin auszusetzen.  

Unter dem genannten Vorbehalt, dass aus der Sicht des BDEW systemimmanente Verände-

rungen, insbesondere auch eine zu erbringende Sicherheitsleistung die Ursache für die  

Probleme bei der Netzanbindung von OWP nicht zu lösen vermögen (siehe zu V), erfolgen 

die mit diesem Positionspapier unterbreiteten Vorschläge lediglich hilfsweise.  

Zu kritisieren ist insbesondere die in dem zur Konsultation vorliegenden Eckpunktepapier 

vorgesehene „Kautionslösung“. Einerseits ist aus Sicht des BDEW positiv zu beurteilen, dass 

die Eckpunkte grundsätzlich die Möglichkeit eröffnen, die Investitionsentscheidung von OWP 

und Netzanschluss besser auf einen gemeinsamen Fertigstellungstermin hin zu takten. Der 

BDEW unterstützt daher dem Grunde nach die von der BNetzA vorgeschlagene Erhöhung 

der Transparenz und die gegenseitigen Informationspflichten. Hingegen rät der BDEW von 

der Einführung einer Kautionslösung ab, da sie neue Risiken für die OWP-Betreiber und ÜNB 

birgt und keine dauerhafte Beschleunigung der Netzanbindung von OWP gewährleistet. Aus 

Sicht des BDEW ist daher ein umfassender Lösungsansatz dringend erforderlich (siehe 3). 

Der Weg für eine langfristige Ausbauplanung kann nicht durch Festlegung der Bundesnetz-

agentur bereitet werden, da diese an die bestehenden gesetzlichen Vorgaben gebunden ist. 

Notwendig ist, dass der Gesetzgeber selbst in § 17 Abs. 2 a EnWG die Pflicht zur Errichtung 

von Anschlussleitungen von den Terminplanungen einzelner Offshore-Windparks entkoppelt 

und stattdessen an eine ganzheitliche Ausbauplanung anknüpft. 

Es besteht darüber hinaus Klärungsbedarf im Hinblick auf den Verfall der Sicherheitsleistung. 

Die hierzu in den Eckpunkten vorgeschlagene Regelung eines anteiligen Verfalls der hinter-

legten Sicherheit erscheint nur auf den ersten Blick folgerichtig, denn eine Reduzierung der 

installierten Leistung eines OWP muss nicht zwangsläufig zu Mehrkosten der Netzanbindung 

führen. Vielmehr könnten durch eine weitergehende Standardisierung der Kapazität der 

Netzanbindung (Verbindung zwischen Umspannplattform und Konverterplattform) und eine 

damit verbundene Genehmigungsfähigkeit einerseits die Flexibilität des OWP-Betreibers bei 

der OWP-Auslegung gewahrt und andererseits Kostensenkungspotentiale bei der Fertigung 

gehoben werden.  
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2 Ausgangssituation  

Problembeschreibung 

Die BNetzA erteilt mit der Freigabe des Investitionsbudgets dem Grunde nach die Genehmi-

gung zur Kostenwälzung der von den ÜNB getätigten Investitionen über die Netzentgelte an 

die Letztverbraucher. Vor diesem Hintergrund ist es nach Auffassung des BDEW nachvoll-

ziehbar und richtig, dass eine für die Übertragungsnetzbetreiber und für die Bundesnetzagen-

tur erkennbare hinreichende Realisierungswahrscheinlichkeit für den OWP vorliegen muss, 

bevor eine Genehmigung zur Errichtung der Netzanbindung ausgesprochen wird. Hinzu 

kommt, dass die ÜNB bei der Auftragsvergabe zur Fertigung der Bauteile für die Netzanbin-

dung auf technische Vorgaben des OWP angewiesen sind. 

Der BDEW teilt die Auffassung der BNetzA, dass ggf. entstehende Mehrkosten durch eine 

Re-Konfiguration des OWP nach erfolgter Auftragsvergabe durch den ÜNB zu vermeiden und 

vor allem nicht durch die Allgemeinheit, sondern durch den Verursacher zu tragen sind. Die 

BNetzA hat in der Folge zur Gewährleistung einer bezahlbaren und effizienten Elektrizitäts-

versorgung sowie im Interesse eines bedarfsgerechten Ausbaus des Energieversorgungsnet-

zes in ihrem Positionspapier zur Netzanbindungsverpflichtung gemäß § 17 Abs. 2 a EnWG im 

Oktober 2009 Anschlusskriterien festgelegt, bei deren Erfüllung von einer hinreichenden Rea-

lisierungswahrscheinlichkeit von OWP ausgegangen werden soll.  

Gemäß Positionspapier der BNetzA zur Netzanbindungspflicht gem. § 17 Abs. 2a EnWG vom 

Oktober 2009 ist die Netzanbindung so früh wie möglich, spätestens jedoch binnen einer Frist 

von 30 bzw. 36 Monaten nach Erfüllung der Kriterien zu errichten. Es sei denn, der Netzbe-

treiber ist durch Umstände, die er nicht zu vertreten hat, an der Herstellung der Netzanbin-

dung gehindert. Bisherige Erfahrungen haben allerdings gezeigt, dass der von der BNetzA 

vorgegebene Zeitrahmen von 30 bis 36 Monaten aus mehreren Gründen nicht eingehalten 

werden kann: 

1. In diesem Zeitrahmen sind keine Puffer für Verzögerungen aufgrund von  

Schlechtwetterperioden und Baugrundrisiken vorgesehen.  

2. Die (EU-)Ausschreibung, Verhandlung und der Abschluss von belastbaren Verträgen 

durch die ÜNB erfordert deutlich mehr Zeit. 

3. Das Positionspapier der BNetzA sieht keinen Zeitraum für die öffentlich-rechtliche 

Genehmigung der Netzanbindung (Baurecht) vor, sondern setzt stattdessen sofort bei 

der Ausschreibung der Leitung an. Um Verzögerungen zu vermeiden, beginnen die 

Übertragungsnetzbetreiber in der Praxis bereits mit den Planungen zur Netzanbin-

dung, sobald sie Kenntnis davon erhalten, dass ein OWP errichtet werden soll und 

bemühen sich um die frühzeitige Erstellung eines Realisierungsfahrplans. Diese Pra-

xis wird in der Regel durch die BNetzA zwar geduldet, eine rechtliche Garantie für die 

Wälzbarkeit der durch die frühzeitige Planung entstehenden (u. U. verlorenen) Kosten 

besteht bisher jedoch nicht. 

4. Produktions- und Installationszeiten der Netzanschlusssysteme haben sich erhöht. 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Kabeln und der geringen Produktionskapazitäten 

haben sich die Lieferfristen für Offshore-Anschlüsse auf derzeit 50 Monate verlängert. 
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Auch Design und Fertigung der Plattformen durch den OWP-Planer sind in dem heute 

zeitlich vorgegebenen Rahmen nicht zu realisieren. Ob sich die Liefer- und Ferti-

gungszeiten in Zukunft wieder verkürzen werden, erscheint aus heutiger Sicht und mit 

Blick auf die ständig steigende Zahl von OWP-Projekten zweifelhaft. 

Risiken der OWP-Betreiber 

Wird die Netzanbindung eines OWP nicht zum Zeitpunkt der Herstellung der technischen 

Betriebsbereitschaft (Fertigstellung des OWP) realisiert, so ist der Betreiber des Parks weder 

in der Lage, den erzeugten Strom einzuspeisen, noch den Eigenstromverbrauch des Parks 

zu decken. Liegt das Verschulden für die verspätete Netzanbindung nicht beim Netzbetreiber, 

so wird nach § 31 Abs. 4 EEG der Vergütungszeitraum um den Zeitraum der Störung verlän-

gert.  

Die Dimensionen des Schadens einer verspäteten Netzanbindung veranschaulicht das fol-

gende Zahlenbeispiel: 

Bei einem Windpark mit einer installierten Leistung von 400 MW wird die Netzanbindung erst 

12 Monate nach der Fertigstellung des Parks realisiert. Der Park läuft im Jahr mit 4000 Voll-

laststunden und der eingespeiste Strom wird nach dem Stauchungsmodell (§ 31 Abs. 3 EEG) 

in den ersten 8 Jahren mit 19 ct/kWh und in den folgenden 12 Jahren mit 3,5 ct/kWh vergütet. 

Der Kalkulationszinssatz beträgt 9 %. 

Ohne eine Verzögerung beim Netzanschluss wären die Erlöse durch die Einspeisevergütung 

in den Betriebsjahren 1 bis 20 erzielt worden. Im Falle einer o. g. Verzögerung ist in den ers-

ten 12 Monaten nach Fertigstellung des OWP keine Einspeisung möglich, daher verschiebt 

sich der Kapitalrückfluss um diesen Zeitraum. Die Verschiebung der Zahlungsströme führt 

beim Betreiber einerseits zu kurzfristig ausfallenden Erlösen und andererseits zu einer Ab-

senkung der Liquidität. Darüber hinaus bewirkt die Verlagerung der Einnahmen eine Absen-

kung des Barwerts der Einnahmen und des Kapitalwerts des gesamten Projekts. Außerdem 

fallen Kosten für die Stromversorgung des Parks an. Die nachfolgende Rechnung beschränkt 

sich auf den Barwertverlust durch die Verlagerung der Einspeisevergütungen. 

Unter der Maßgabe der getroffenen Annahmen führt die nicht gleichzeitige Fertigstellung von 

OWP und Netzanbindung zu einem Verlust beim OWP-Betreiber von insgesamt rund 117 

Mio. Euro.  

Hinzu kommen zusätzliche Kosten, die sich aus vielen weiteren Positionen zusammensetzen 

(u.a. Stromversorgung des OWP im Notstrombetrieb), die je nach Projekt und Standort variie-

ren können. Die Größenordnung der neben den Zinseffekten auftretenden Zusatzkosten ei-

nes OWP im Notbetrieb liegt im Mittel bei ca. einem Zehntel der nominalen Einspeiseerlöse 

(10 % von 190 €/MWh) – bei einem OWP mit einer installierten Leistung in Höhe von 400 

MW, also bei insgesamt rund 30,4 Mio. Euro.  

Der Gesamtschaden des OWP versteht sich zuzüglich der entgangenen nominalen 

Einspeiseerlöse für den Fall, dass § 31 Abs. 4 EEG nicht anwendbar ist.  
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Risiken der Übertragungsnetzbetreiber 

Kann der OWP seinen avisierten Zeitplan nicht einhalten und verzögert sich die Errichtung 

der Windenergieanlagen, insbesondere der Umspannwerksplattform durch den OWP-Planer, 

hat dies erhebliche Rückwirkungen auf den ÜNB. 

Ist zum Zeitpunkt der Kabelverlegung die Umspannwerksplattform des OWP noch nicht er-

richtet, muss das Kabel am Meeresboden abgelegt werden, ohne es zuvor einer Abnahme-

prüfung unterziehen zu können. Eine Beschädigung des Kabels, durch ankernde Schiffe oder 

bei der erneuten Aufnahme des Kabels, kann bis zum späteren Anschluss auf der Plattform 

nicht detektiert werden. Der Schadensverursacher ist somit in der Regel nicht ermittelbar. 

Zudem kann der ÜNB durch die fehlende Abnahmeprüfung Gewährleistungs- und Garantie-

ansprüche des Herstellers für produktionsbedingte Kabelfehler verlieren, da u. a. auch in die-

sem Zusammenhang ein Nachweis des Schadensverursachers nicht mehr möglich ist. Die 

zusätzlichen Reparatur- und Logistikkosten betragen mehrere Millionen Euro. Wenn der 

Schaden am Kabel nicht sofort ersichtlich ist und das beschädigte Kabel im Betrieb ausge-

wechselt werden muss, bedarf es einer Neuanfertigung und erneuten Verlegung eines weite-

ren Kabels. Die Haftung für eine daraus möglicherweise resultierende Schadensersatzforde-

rung des OWP bei Ausfall der Einspeisung für die Reparaturdauer ist ungeklärt. Zusätzlich ist 

das abgelegte Kabel bis zum Abschluss der Maßnahme durch Guard Vessels zu sichern, 

wodurch weitere erhebliche Kosten entstehen. 

Neben den hohen volkswirtschaftlichen Kosten von „Stranded Investments“ auf See bestehen 

noch zahlreiche Unwägbarkeiten beim Umgang mit dieser und weiteren Kostenpositionen (1 

GW Anschlussleistung auf See entspricht einem Investitionsvolumen von 1 Mrd. Euro allein 

für den Netzanschluss.).  

Auch wenn die BNetzA bereits signalisiert hat, dass etwaige Kostensteigerungen und 

„Stranded Investments“ dem Grunde nach anerkennungsfähig sind, ist die Methodik der Kos-

tenanerkennung nicht klar und damit eine „black box“ für den zuständigen ÜNB. Neben dem 

generellen Willen zur Kostenanerkennung bestehen noch keine Absprachen über eine mögli-

che Methodik (so z.B. als Sofortabschreibung, Periodisierung oder auch über einen Härtefall). 

Beim Instrument des Härtefalls würde z.B. der ÜNB in seiner Gesamtheit betrachtet werden, 

so dass dieser das „Stranded Investment“ ggf. doch selbst zu tragen hat.  

Das Risiko notwendiger Großreparaturen / Komponentenaustausch sowie auch die Risiken 

von Mehrkosten aus verspäteten oder geänderten Genehmigungen sind regulatorisch nicht 

zufriedenstellend geklärt und könnten damit Auswirkungen auf das Benchmarking und damit 

auf die Effizienz des gesamten ÜNB haben. Auch für den Fall, dass aufgrund von nicht ge-

bauten Windparks die Kapazität des Clusteranschlusses nicht vollständig ausgenutzt wird, 

drohen dem ÜNB Nachteile im Benchmarking. Auch ist für die zuständigen ÜNB bislang noch 

nicht klar, wie im Benchmarking der ÜNB mit dem Bereich Offshore umgegangen werden soll 

– so zum Beispiel bei der Berücksichtigung struktureller Unterschiede (Entfernung, Tiefen, 

Technologie) und der Situation, in der der Netzbetreiber entscheiden musste („hinterher ist 

jeder schlauer“). Diese Unwägbarkeiten haben einen erheblichen Einfluss auf die Entschei-

dungsfindung potentieller Investoren und damit auch auf die Finanzierung künftiger Netzan-

bindungen. 
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3 Offshore-Netzplan 

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Problematik wird deutlich, dass die Regelungen 

der Netzanbindung von OWP einer grundlegenden Überarbeitung bedürfen.  

Der Weg für eine langfristige Ausbauplanung kann nicht durch Festlegung der BNetzA berei-

tet werden, da diese an die bestehenden gesetzlichen Vorgaben gebunden ist. Notwendig ist, 

dass der Gesetzgeber selbst in § 17 Abs. 2 a EnWG die Pflicht zur Errichtung von Anschluss-

leitungen von den Terminplanungen einzelner Offshore-Windparks entkoppelt und stattdes-

sen eine ganzheitliche Ausbauplanung vorsieht. 

Das Ziel eines schnellen, technisch soliden und wirtschaftlich effizienten Ausbaus der  

Offshore-Windkraft kann nur erreicht werden, wenn das bisherige System kurzfristig ausge-

löster Anschlussvorhaben durch eine langfristig angelegte Ausbauplanung ersetzt wird. Aus-

gehend von Kapazitätsanalysen bei Windparks, Lieferanten, Netzbetreibern und Behörden 

sollte künftig ein Systemwechsel bei der Anbindung der Offshore-Windparks erfolgen, der 

den Ausbaugeschwindigkeiten auf Seiten der ÜNB und OWP-Betreiber Rechnung trägt und 

mit den Ausbauzielen der Bundesregierung vereinbar ist.  

Ziel sollte eine Weiterentwicklung des in §17 Abs. 2 a EnWG vorgesehenen Offshore-

Netzplans hin zu einem 10-Jahres-Offshore-Netzplan sein, in welchem der Realisierungszeit-

punkt, Ort und die Größe künftiger Netzanschlüsse so festgelegt werden, dass ein voraus-

schauender Netzausbau möglich wird. Nur über ein solches mit ausreichender Verbindlichkeit 

für alle Beteiligten ausgestattetes Planungsinstrument  kann die erforderliche Planungs-, 

Rechts- und Investitionssicherheit gewährleistet werden, die für  den angestrebten zügigen 

Ausbau der Offshore-Infrastruktur erforderlich ist. Der derzeit nach § 17 Abs. 2 a und b 

EnWG vorgesehene Offshore-Netzplan sollte aus Sicht des BDEW dementsprechend weiter-

entwickelt und auf 10 Jahre ausgelegt werden. Im Rahmen des durch die BNetzA konsultier-

ten Netzentwicklungsplans und des daraus entstehenden Bundesbedarfsplans nach § 12 e 

EnWG sollte der Plan ebenfalls berücksichtigt werden, um eine Abstimmung der jeweiligen 

Planungen – Onshore und Offshore – zu gewährleisten. Im Ergebnis ist eine verbindliche 

Terminierung, Kapazitätsauslegung und Reihenfolge für die Errichtung der Cluster-

Anschlüsse erforderlich. Die Vorteile eines verbindlichen 10-Jahres-Offshore-Netzplans wer-

den im Folgenden dargestellt.  
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Beschleunigung der Offshore-Netzanbindung durch präventiven Netzausbau 

Ein verbindlich festgelegter Offshore-Netzplan böte den ÜNB hinreichend Sicherheit. Durch 

möglichst umfangreiche Festlegungen hinsichtlich des Zeitplans, der Trassenführung und der 

Standorte der Konverterplattformen, der technischen Parameter der Windparkanschlüsse und 

nicht zuletzt der Wälzbarkeit der anfallenden Kosten auf der Ebene der Netzplanung wird 

eine langfristige Planungssicherheit gewährleistet. Für Anlagenbetreiber steigt gleichzeitig 

durch die im Offshore-Netzplan verbindlich festgelegten Realisierungszeiträume die Pla-

nungs- und Investitionssicherheit.  

Optimierung des Umgangs mit begrenzten Ressourcen 

Durch langfristige und abgestimmte Planungen bei Netzbetreibern, Windparkentwicklern, 

Lieferanten und Behörden besteht eine Aussicht auf Beschleunigung des Windenergieaus-

baus Offshore, da der Einsatz vorhandener Ressourcen optimiert wird. 

Fertigungskapazitäten 

Einen zentralen Hebel zur Beschleunigung des Ausbaus der Stromerzeugung aus Offshore-

Windkraftanlagen sieht der BDEW in der durch einen Offshore-Netzplan zu erwartenden 

Steigerung der Fertigungskapazitäten und der Verfügbarkeit von Kabeln, Konvertern, Platt-

formen und Spezial-Equipment. So würde durch einen Offshore-Netzplan Investitionssicher-

heit für potentielle Investitionen in Kabel- und Bauteilfertigungsanlagen geschaffen. Die Folge 

einer solchen Steigerung der Produktionskapazitäten wäre eine Beschleunigung von Netzan-

bindungen. 

Voraussetzung dafür ist, dass dieser Offshore-Netzplan geeignete Gebiete identifiziert, dem-

entsprechend Trassen, OWP-Größen sowie potentielle Standorte für Umspann- und 

Konverterplattformen definiert. 

Synchronisierung von Netzausbau Onshore und Offshore 

Die Verknüpfung des Offshore-Netzplans mit dem zu erstellenden Bundesbedarfsplan würde 

zu einer Synchronisierung der Netzentwicklung auf See und auf Land führen. Durch ein inte-

griertes Verfahren, das sowohl die technische Auslegung sowie die räumliche als auch die 

zeitliche Vereinbarkeit des Netzausbaus auf See und an Land sicherstellt, können Engpässe 

vermieden und die effiziente Nutzung begrenzter Räume zur Schonung von Natur und Land-

schaft ermöglicht werden. 

Kostensenkungspotential durch Standardisierung 

Während inzwischen weitgehend eine Standardisierung der Netzanbindungskomponenten  

(z.B. Konverter und Leitungssysteme auf 900 MW) erfolgt ist, konnte dies bei den Schnittstel-

len zum OWP bislang nicht erreicht werden. Würden Standards hinsichtlich der Kapazität 

(z.B. Anschlussleitung von der OWP-Umspannungsplattform zur Konverter-Plattform in Viel-

fachen von 100 MW-Anschluss-Slots) eingeführt, führte dies zu einer weiteren Vereinfachung 

und Beschleunigung der Planungsphase. Darüber hinaus erleichtern Standardisierungen eine 

qualitätsgesicherte, schnellere und günstigere Herstellung der technischen Komponenten und 
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erhöhen die Kompatibilität und Zuverlässigkeit des Systems. Dies gilt auch für die spätere 

Errichtung, Wartung und Instandhaltung von Anbindungen und Windparks. Die Definition von 

Standards für den Netzanschluss darf jedoch nicht zur Behinderung des Wettbewerbs zwi-

schen den Windenergieanlagenherstellern führen und muss den OWP-Betreibern weiterhin 

ermöglichen, von technischen Innovationen und Fortschritt profitieren zu können. 

 

4 Bewertung der Vorschläge im Konsultationspapier 

Zu I) Einholung der für den Bau der Netzanbindung erforderlichen Genehmigungen 

nach Kenntniserlangung der Parkgenehmigung (Kriterium 1) 

Der BDEW begrüßt die hiermit einhergehende Bestätigung dieser bereits frühzeitigen Pla-

nungen und der damit verbundenen Zusage über die Wälzbarkeit der durch die Planungen 

entstehenden Kosten über die Netzentgelte. Die Aufnahme dieser bereits praktizierten Vor-

gehensweise in die Festlegung schafft Rechtssicherheit für den ÜNB und mindert insofern 

finanzielle Risiken. 

Der zudem vorgesehene mit den Genehmigungsbehörden abzustimmende Meilensteinplan 

ist ebenfalls zu begrüßen. Aus Sicht des BDEW ist es jedoch unverständlich, wieso der Mei-

lensteinplan ausschließlich mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen ist. Der BDEW emp-

fiehlt im Sinne einer größtmöglichen Transparenz für alle Beteiligten die Einbindung der be-

troffenen OWP-Betreiber in diesen Abstimmungsprozess, welcher im Verhältnis zwischen 

ÜNB und OWP-Betreiber im Rahmen eines verbindlichen Realisierungsfahrplans durchzufüh-

ren ist (siehe Anmerkungen zu Ziffer IV und X).  

Zu II) Netzanbindungen sind in der Regel als Sammelanbindung auszuführen 

Die Durchführung der Netzanbindung als Sammelanbindung ermöglicht die Hebung von Kos-

teneffizienzpotentialen bei der Netzanbindung und wird vom BDEW ausdrücklich begrüßt. 

Positiv zu bewerten ist unter dem Aspekt der Kosteneffizienz auch die vorgesehene Standar-

disierung der Netzanbindung. 

Voraussetzung für eine Sammelanbindung ist gemäß der Konsultationsvorlage, dass die ge-

nehmigten OWP in räumlichem Zusammenhang stehen, der eine gemeinsame Anbindung in 

technischer und wirtschaftlicher Hinsicht erlaubt. Dabei habe der ÜNB bei der Entscheidung, 

inwieweit Offshore-Anlagen den erforderlichen räumlichen Zusammenhang aufweisen, den 

Offshore-Netzplan gemäß § 17 Abs. 2 a EnWG zu Grunde zu legen.  

Der BDEW gibt hier zu bedenken, dass der Offshore-Netzplan kurzfristig noch nicht fertigge-

stellt ist und insofern als Entscheidungsgrundlage noch nicht herangezogen werden kann. 

Vor diesem Hintergrund bedarf es aus Sicht des BDEW einer Regelung, die Sammelanbin-

dungen auch noch vor Fertigstellung des ersten Offshore-Netzplans ermöglicht. 

Mit Fertigstellung des Offshore-Netzplans ist zudem eine Einzelentscheidung über Standorte 

und Kapazität für Konverterstationen und Leitungen im Einzelfall nicht mehr erforderlich, da 

der Offshore-Netzplan eben genau diese anhand der zur Genehmigung vorgelegten OWP 



E N T W U R F Seite 11 von 18 

festlegen und dimensionieren soll. Insofern stellt die Zuweisung einer Entscheidung über Ein-

zel- bzw. Sammelanbindung oder deren Kapazität und Standort einen Widerspruch zu Sinn 

und Zweck des Offshore-Netzplans gemäß § 17 Abs. 2 a dar. Dieser soll ja gerade den ÜNB 

und Behörden Einzelfallentscheidungen abnehmen und eine frühzeitige Planung der Herstel-

lung von Netzanbindungen ermöglichen. Wäre hingegen trotz Offshore-Netzplan der Standort 

und die Kapazität disponibel, käme es zu keiner Verbesserung gegenüber dem aktuellen 

Netzanbindungsregime.  

Der BDEW sieht insofern nach Vorliegen des Offshore-Netzplans lediglich Entscheidungsbe-

darf hinsichtlich des letzten Teils der Netzanbindung, nämlich der Leitung von der Umspann-

station des OWP zur Konverterstation der Netzanbindung.  

 

Zu III) Kriterien zur Ermittlung der Realisierungswahrscheinlichkeit  

Die Kriterien zur Ermittlung der Realisierungswahrscheinlichkeit eines Offshore-Windparks 

entsprechen denen des Positionspapiers 2009 (BNetzA: Positionspapier zur Netzanbin-

dungsverpflichtung gemäß § 17 Abs. 2 a EnWG, Oktober 2009) und sind prinzipiell für deren 

Bewertung geeignet. 

Allerdings zeigt sich aktuell, dass diese Kriterien die Gleichzeitigkeit von OWP und Netzan-

bindung nicht gewährleisten können.  

Im Rahmen einer intensiven wertschöpfungsstufenübergreifenden Diskussion hat der BDEW 

auch über eine Vorverlegung des auslösenden Kriteriums für den Beginn der Ausschreibung 

der Netzanbindungskomponenten durch die ÜNB diskutiert. Dabei ist der Verband zu dem 

Ergebnis gelangt, dass eine solche Vorverlegung der Ausschreibung der auf den Zeitpunkt 

des Beginns der Baugrunduntersuchung (nach Erfüllung 2. Kriterium) die personellen Kapazi-

täten bei den ÜNB strapazieren (durch potentiell unkalkulierbar steigende Anzahl von Verfah-

ren) und die Fertigungsengpässe bei den Komponentenherstellern nicht beheben würde. In 

der Folge käme es – wenn überhaupt – nur zu einem sehr geringfügigen Zeitgewinn von un-

gefähr 6 Monaten (wenn freie Produktionskapazitäten vorhanden sind; siehe zu V). 

 

Zu V) Sicherheitsleistung 

Durch die vorgeschlagene Kautionslösung soll ein OWP-Projekt nach Erfüllung der Kriterien 1 

(Parkgenehmigung) und 2 (Bauzeitenplan) für die Genehmigung der Netzanbindung sowie 

der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung mit OWP-Projekten gleichgestellt werden, die be-

reits die Kriterien 3 (Abschluss Baugrunduntersuchung) und 4 (Bestellung der OWP-

Großkomponenten) erfüllen. 

Zu erwartende Wirkungen aus der Kautionslösung: 

1. Einerseits bietet die Kautionslösung eine Möglichkeit, die Investitionsentscheidung von 

OWP und Netzanschluss besser auf einen gemeinsamen Fertigstellungstermin hin zu 



E N T W U R F Seite 12 von 18 

takten. Die unter 2.1 genannten Risiken der OWP-Betreiber können damit dem Grund 

nach reduziert bzw. vermieden werden.  

2. Nach Auffassung des BDEW kann die erhoffte beschleunigende Wirkung der oben dar-

gestellten Kautionslösung nur dann eintreten, wenn Fertigungskapazitäten frei sind. Zwar 

müssen die ÜNB nach Hinterlegung der Sicherheitsleistung und nach Erfüllen Kriterien 1 

und 2 für die Genehmigung der Netzanbindung mit der Ausschreibung und der Vergabe 

der Netzanbindung beginnen und damit also früher als in der bestehenden Regelung 

(Ausschreibung nach Erfüllung 3. Kriterium und Vergabe nach Erfüllung des 4. Kriteri-

ums). Da zwischen der Erfüllung des 2. und des 3. Kriteriums in der Regel sechs bis 

zwölf Monate liegen, besteht die Vermutung, dass damit auch die Fertigstellung der 

Netzanbindung um diesen Zeitraum vorgezogen wird. Da aber die Engpässe bei den 

Fertigungskapazitäten der Komponentenhersteller und im Hinblick auf die Ressourcen 

der ÜNB unverändert bestehen bleiben, bewirkt die Vorverlegung der Ausschreibung der 

Netzanbindungskomponenten lediglich einen Rückstau. In der Folge bleibt die Vorzie-

hung der Ausschreibung und Vergabe durch den ÜNB im Hinblick auf den Zeitpunkt der 

Fertigstellung der Netzanbindung wirkungslos.  

Rechtliche Würdigung einer Kautionsleistung 

Die BNetzA hat mit Einführung von § 17 Abs. 2 b S. 2 EnWG die Kompetenz erhalten, Kriteri-

en festzulegen, die für die Errichtung von Netzanbindungen nach Absatz 2 a Satz 1 und 2 

erforderlich sind, die eine Realisierungswahrscheinlichkeit der Errichtung von Offshore-

Anlagen ermitteln und eine diskriminierungsfreie Vergabe von Anbindungskapazitäten an 

Offshore-Anlagen ermöglichen. 

Wie dargelegt, führt die vorgeschlagene Regelung – wenn überhaupt – nur sehr einge-

schränkt zu einer Beschleunigung der Fertigstellung der Netzanbindung. Vielmehr wird die 

Fertigstellung des OWP an die zeitlichen Vorgaben der Netzanbindung angepasst, da der 

OWP-Betreiber seine Investitionsentscheidung an der frühesten möglichen Bereitstellung der 

Netzanbindung ausrichten und Zinsverluste sowie Kosten für den Erhaltungsbetrieb reduzie-

ren kann und im Sinne der Schadensminderungspflicht auch muss. Damit wird die in §17 

Abs. 2 a EnWG enthaltene Verpflichtung zur rechtzeitigen Herstellung der Netzanbindung 

zum Zeitpunkt der Fertigstellung des OWP umgekehrt in Verbindung mit der Schadensminde-

rungspflicht in eine Pflicht des OWP-Betreibers, seine Fertigstellung an den Zeitpunkt der 

Bereitstellung der Netzanbindung anzupassen. 

Aus Sicht des BDEW ist daher fraglich, ob die Festlegungskompetenz der BNetzA gemäß 

§17 Abs. 2 b EnWG ausreicht, um eine solche Gestaltung vorzunehmen.  

Funktion der Sicherheitsleistung 

Mit Blick auf die Höhe der zu hinterlegenden Sicherheitsleistung stellt sich zunächst die Frage 

nach ihrer Funktion. Dient die Sicherheitsleistung der vollständigen Absicherung eventuell 

durch Fehlplanung entstehender Kosten? Oder dient die Sicherheitsleistung der Unterstrei-

chung der Ernsthaftigkeit des OWP-Betreibers bezüglich der Durchführung des Vorhabens? 

Der BDEW teilt die Auffassung der BNetzA, dass ggf. entstehende Mehrkosten durch eine 
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Rekonfiguration oder durch Wegfall des OWP nach erfolgter Auftragsvergabe bzgl. der Netz-

anbindung vermieden werden sollen. Allerdings wird es schwierig – wenn nicht gar unmöglich 

– sein, die tatsächlichen Mehrkosten durch den Wegfall eines bereits geplanten OWP exakt 

zu beziffern, zumal durchaus möglich ist, dass zu einem späteren Zeitpunkt am selben oder 

einem in der Nähe liegenden Standort ein oder mehrere andere OWP entstehen. Vor dem 

Hintergrund der damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Quantifizierung möglicher Kos-

ten, kann es sich nach Auffassung des BDEW nur um eine pauschalisierte Sicherheitsleis-

tung handeln, die die Ernsthaftigkeit der Absichten des OWP-Betreibers unterstreichen soll.  

Höhe der Sicherheitsleistung 

Neben der bereits oben dargelegten Problematik, die sich aus den personellen Engpässen 

der ÜNB (durch unkalkulierbaren Anstieg der zu bearbeitenden Verfahren) sowie den Ferti-

gungsengpässen bei den Komponentenherstellern ergibt, besteht ein unauflösbarer Interes-

senkonflikt mit Blick auf die erforderliche Höhe einer zu hinterlegenden Sicherheitsleistung.  

Aus Sicht der ÜNB müsste die Höhe der Sicherheitsleistung gewährleisten, dass ein OWP-

Betreiber von Beginn an bestrebt ist, seine dem ÜNB bekanntgegebene Konfiguration des 

OWP nicht zu ändern. Sie dürfte in keinem Fall dazu führen, dass OWP-Betreiber „Probe-

Ausschreibungen“ durchführen lassen und damit die ohnehin schon knappen Marktkapazitä-

ten (nur wenige Hersteller und damit auch nur wenige Parallelausschreibungen möglich) so-

wie auch personelle Kapazitäten bei den ÜNB überfordern. Die Folge wäre, dass die Herstel-

lung der Netzanbindung dieses OWP in jedem Falle verzögert wird. Damit würde der Ausbau 

der Offshore-Windenergie gebremst. Aus Sicht der ÜNB wäre die Sicherheitsleistung daher 

möglichst hoch anzusetzen. 

Aus Sicht der OWP-Betreiber dürfte die zu hinterlegende Sicherheitsleistung hingegen keinen 

prohibitiven Charakter entfalten, also eine Anwendung der vorgeschlagenen Regelung von 

vornherein ausschließen. So wäre aus Sicht der OWP-Betreiber zu berücksichtigen, dass im 

Rahmen der Planung eines OWP bereits im Vorfeld – also vor der Möglichkeit der Hinterle-

gung einer Sicherheitsleistung – erhebliche Investitionen erfolgt sind. Bei einem OWP mit 400 

MW installierter Leistung belaufen sich diese Kosten auf 30 bis 40 Mio. Euro. Diese bereits 

erfolgten Investitionen lässt der von der BNetzA im Rahmen der Eckpunkte konsultierte Vor-

schlag jedoch bei der Bewertung der Ernsthaftigkeit des Anliegens unberücksichtigt. Eine 

Besicherung in Höhe von 200.000 €/MW (80 Mio. € bei 400 MW) würde für eine OWP-

Projektentwicklung faktisch einer vorweggenommenen Investitionsentscheidung gleichkom-

men, welche allerdings ohne Detailkenntnis der Wirtschaftlichkeit angesichts noch auszuhan-

delnder Verträge kaum fundiert zu treffen ist. Aus Sicht der OWP-Betreiber wäre daher eine 

möglichst niedrig dimensionierte und zeitlich gestufte Hinterlegung der Sicherheitsleistung 

wünschenswert, die sich pauschalisiert an der tatsächlichen Kostenentwicklung orientiert und 

damit Belastungen der OWP-Betreiber mindert. 
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Verfall der Sicherheitsleistung  

Auch die Regelungen zum Verfall der Sicherheitsleistung sind aus Sicht des BDEW nicht 

sachgerecht und bedürfen einiger Differenzierungen für den Fall, dass die Kautionslösung 

trotz der vorgetragenen Argumente eingeführt wird. 

a) Verfall der Sicherheitsleistung bei Aufgabe des OWP-Projektes 

Es bedarf der Klarstellung, dass die Sicherheitsleistung nicht verfällt, wenn ein OWP-

Betreiber entscheidet, die Errichtung der Offshore-Anlage ganz oder teilweise aufzugeben, 

jedoch einen neuen Projektträger findet, der in die Verbindlichkeiten eintritt. 

b) Anteiliger Verfall der Sicherheitsleistung 

In dem Konsultationsdokument schlägt die BNetzA vor, dass die Sicherheitsleistung anteilig 

verfallen soll, wenn sich im Zuge der Bestellung der OWP-Komponenten ergeben sollte, dass 

der OWP mit einer niedrigeren installierten Leistung als der reservierten Netzanschlussleis-

tung realisiert werde. 

Aus Sicht des BDEW ist das Verhältnis zwischen realisierter Leistung und reservierter Netz-

anschlusskapazität jedoch nicht gänzlich geeignet für die Ermittlung der durch die Fehlpla-

nung entstandenen Kosten. Insbesondere vor dem Hintergrund der in der Regel standardi-

sierten Auslegung von Konverterplattform und HGÜ-Anbindung ist davon auszugehen, dass 

auch bei einer von vornherein geringeren reservierten Netzanbindungskapazität diese Be-

standteile der Netzanbindung nicht kleiner bzw. kostengünstiger ausgefallen wären. Wenn 

eine Planänderung durch den OWP-Betreiber zu keinen zusätzlichen Planungen oder Kosten 

beim ÜNB führt, wäre ein anteiliger Verfall der Sicherheitsleistung nicht sachgerecht. 

Allerdings wäre bei dieser Konstellation zu überprüfen, inwiefern die Verbindung zwischen 

Umspannplattform des OWP und der Konverterplattform kleiner und damit kostengünstiger 

ausgefallen wäre. Da auch hier im Sinne einer Kostensenkung und Fertigungsbeschleuni-

gung Standardisierungen erfolgen, kommt es aufgrund einer geringeren realisierten Leistung, 

als in der Reservierung der Netzanbindungskapazität vorgesehen, nicht zwangsläufig zu 

Mehrkosten.  

Der BDEW empfiehlt analog zur Standardisierung der Konverterplattformen und der HGÜ-

Anbindung auch eine Standardisierung der Anbindung zwischen Umspannplattform und 

Konverterstation. Die Genehmigungsfähigkeit von standardisierten Kapazitäten (z.B. 100 

MW) hätte mehrere Vorteile: 

1. Effizienzpotentiale heben 

Durch die Verwendung von Standards können Effizienzpotentiale im Hinblick auf die 

Fertigungszeit und -kosten gehoben werden.  

2. Flexibilität der OWP wahren 

Eine frühzeitige Festlegung auf jedes Detail der geplanten Parks führt zu einer Einen-

gung bei der späteren Auftragsvergabe durch die OWP-Betreiber. Soweit die Netzan-

bindungskapazität jedoch standardisiert ist, kann die Flexibilität des OWP-Betreibers 
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im Rahmen der Ausschreibung der OWP-Komponenten immerhin in den Grenzen der 

standardisierten Größen gewahrt werden.  

3. Klare Berechnungsmöglichkeit eventueller Mehrkosten 

Kommt es im Rahmen der Bestellung der OWP-Komponenten mit Blick auf die instal-

lierte Leistung zu Abweichungen gegenüber der reservierten Netzanbindungskapazi-

tät, können die Mehrkosten beziffert werden, soweit ohne vorherige Reservierung der 

Netzanbindungskapazität eine geringere Standardanbindungskapazität erfolgt wäre. 

In diesen Fällen hält der BDEW die Anrechnung der gesamten (nicht nur anteiligen) 

aus dieser Fehlplanung entstandenen Mehrkosten für gerechtfertigt. 

Gegenleistung für Sicherheitshinterlegung 

Das zur Konsultation vorliegende Eckpunktepapier sieht keine ausdrücklichen Gegenleistun-

gen für die Erbringung der Sicherheitsleistung vor. Sollte trotz der vorgetragenen Argumente 

an der Einführung einer Kautionslösung festgehalten werden, ist es aus Sicht des BDEW vor 

dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen im Sinne des Vertrauensschutzes dringend ge-

boten, dass aus der Erbringung der Sicherheitsleistung ein Anspruch des OWP-Betreibers 

entsteht, dass der ÜNB zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe zur Netzanbindung unter Berück-

sichtigung der Marktsituation einen verbindlichen Anschlusstermin nennt.  

Soweit dieser Anschlusstermin aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung/Installation 

der Netzanbindungskomponenten nicht eingehalten werden kann, ist der ÜNB im Rahmen 

des verbindlichen Realisierungsfahrplans zu verpflichten, die Verzögerung unverzüglich dem 

OWP-Betreiber mitzuteilen, damit dieser – soweit möglich – schadensmindernde Maßnah-

men ergreifen kann. 

Die Nennung des verbindlichen Termins bedarf vor dem Hintergrund der bisherigen Erfah-

rungen dahingehend der Absicherung durch den Gesetzgeber, dass nicht nur der Vergü-

tungszeitraum um den Zeitraum der Verzögerung verlängert wird, sondern auch alle weiteren 

daraus entstehenden Kosten (Erhaltungsbetrieb, Zinsverluste etc.) unter Berücksichtigung 

der Schadensminderungspflicht des OWP entschädigt werden. Aus Sicht des BDEW wären 

als Ansatzpunkte hier die §§ 12 bzw. 34 Abs. IV EEG 2012 geeignet. 

 

Zu VI) Stichtage und Netzanbindungszusagen  

Die Stichtagsregelung und die daran geknüpfte Pflicht der ÜNB, bedingte bzw. unbedingte 

Netzanbindungszusagen zu erteilen, entsprechen weitgehend der bisherigen Vorgehenswei-

se. 

In der praktischen Anwendung der Regelungen des Positionspapiers hatte sich gezeigt, dass 

die Frist zwischen dem 1. und dem 2. Stichtag knapp bemessen und es auch mit außeror-

dentlichen Verhandlungsanstrengungen nicht möglich ist, sie einzuhalten. Insgesamt stellt 

sich die Regelung als zu starr dar. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der vorgesehenen 

Sanktionen, nämlich erstens der "Strafschleife", die bei einem Verfehlen des 2. Stichtags zu 

ziehen ist, zweitens des Verlusts der Rangposition nach Ziff. VII, wenn im Weiteren alle vier 

Kriterien auf einmal erfüllt werden sowie drittens des Verlusts der bedingten Netzanbindungs-
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zusage. Der BDEW regt daher an, ein Wahlrecht vorzusehen zwischen einem Zeitraum von 

einem halben und einem Jahr, an dessen Ende die Erfüllung des noch ausstehenden Kriteri-

ums nachzuweisen ist. Auf diese Weise könnte die Verhandlungsposition, die sich aus der 

bedingten Netzanbindungszusage ergibt, beibehalten und in Ruhe über den weiteren Pro-

jektablauf entschieden werden. Denkbar wäre auch, für die verschiedenen Cluster Gesamtlö-

sungen zu verfolgen, anstatt alle OWP auf die Stichtage festzulegen.  

Auf folgende Punkte wird zusätzlich hingewiesen:  

 Unter Ziff. VI 1.b) wird der ÜNB verpflichtet, bei Vorhandensein von freien Kapazitäten 

auf einer vom ÜNB bereits bezuschlagten Netzanbindung Einspeisekapazitäten bis 

zum folgenden Stichtag zu reservieren. Aus Sicht des BDEW ist hier eine Klarstellung 

erforderlich, dass nicht nur bei bereits bezuschlagten Netzanbindungen eine Reser-

vierung vorzunehmen ist, sondern auch in den Fällen, in denen die Netzanbindung 

bislang nur ausgeschrieben ist (vgl. auch Fußnote 1 des Eckpunkte-Papiers).  

 Unter Ziff. VI 1.c) ist vorgesehen, dass eine weitere Netzanbindung auszuschreiben 

ist, wenn eine ggf. bereits vorhandene/bezuschlagte Anbindung eine für die Leistung 

eines hinzutretenden OWP nicht ausreichende Kapazität aufweist.  

 Bei der Reservierung von Kapazitäten der neu auszuschreibenden Netzanbindung sei 

die Rangfolge zwischen OWP gemäß Ziff. VII zu berücksichtigen. Diese Regelung aus 

Sicht des BDEW ist unverständlich, da die unter Ziff. VII genannten OWP ohnehin nur 

dann an der Rangfolgenaufstellung teilnehmen, wenn sie einen Status erreicht haben, 

der die ÜNB zur Ausschreibung einer Netzanbindung verpflichtet. Vor diesem Hinter-

grund würde der 2. Halbsatz der Ziff. VI 1.c) keine Wirkung entfalten. 

 Im Hinblick auf die Ziff. VI 2.d) empfiehlt der BDEW eine Klarstellung des Anwen-

dungsbereiches. Unter der Voraussetzung, dass der OWP eine bedingte Netzanbin-

dungszusage erhalten hätte, wäre der ÜNB bereits gemäß Ziff. VI 1.d) zur Ausschrei-

bung verpflichtet gewesen. Insofern kann es unter Ziff. VI 2.d) nur um den Fall gehen, 

dass ein OWP alle Kriterien nach Ziff. III zum gleichen Stichtag erfüllt und in der Folge 

auf eine bedingte Netzanbindungszusage verzichtet.  

 

Zu VII) Kapazitätsvergabe bei Sammelanbindungen  

Siehe Zusammenwirken mit Ziffer VI 1.c) 

 

Zu IX) Terminübersicht  

Die Pflicht der ÜNB zur Vorlage einer Terminübersicht über die geplanten Beginn- und 

Fertigstellungstermine nach Vergabe hinsichtlich bestimmter Meilensteine der Netzanbin-

dungsrealisierung wird ausdrücklich begrüßt, da dies die Kommunikation zwischen ÜNB und 

OWP-Betreibern optimiert und damit unter Umständen Schäden vermeiden bzw. reduzieren 

kann.  
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Aus Sicht des BDEW ist bei der Terminübersicht zu gewährleisten, dass das für die OWP 

wichtigste Datum - der Zeitpunkt der elektrischen Zuschaltung des AC-Betriebs - im Meilen-

steinplan klar terminiert wird.  

 

Zu X) Informationspflichten 

Eine frühzeitige und umfassende Abstimmung organisatorischer Abläufe zwischen den OWP 

und dem ÜNB kann eine beschleunigende und kostensenkende Wirkung entfalten. Der 

BDEW begrüßt daher ausdrücklich das vorgesehene gegenseitige Recht, monatliche Ab-

stimmungsgespräche einzufordern.  

Von entscheidender Bedeutung ist dabei eine vorherige Festlegung der gegenseitigen Infor-

mationspflichten anhand derer im Streitfall ein durch eine der beiden Parteien zu bestellender 

Dritter die Einhaltung der Rahmenbedingungen prüfen und die zur Schadenminderungspflicht 

nötigen Maßnahmen festsetzen kann. Hierfür braucht dieser Dritte entsprechende Kompe-

tenzen und eine regulatorische Absicherung, die gewährleistet, dass die ggf. durch seine An-

forderungen entstehenden Kosten beim ÜNB über Netzentgelte gewälzt werden können. Aus 

Sicht des BDEW sollte die BNetzA bei Streitfragen entscheiden. Das hätte den Vorteil, die 

Wälzbarkeit eventueller Mehrkosten bei den ÜBN und ein höheres Maß an Planungssicher-

heit zu gewährleisten.  

5 Schäden von OWP mit unbedingter Netzanbindung abwenden 

Maßgeblich für die Erteilung der unbedingten Netzanschlusszusage ist bislang die Erfüllung 

des vierten Kriteriums, das einen Finanzierungsnachweis des OWP sowie die Bestellung der 

ersten Windenergieanlagen vorsieht. Mit der Auslösung der Bestellung für die ersten Wind-

energieanlagen geht der OWP-Betreiber verbindliche Verträge ein und ist auf eine rechtzeiti-

ge Errichtung des Netzanschlusses angewiesen.  

OWP-Betreiber, die im Vertrauen auf den im Positionspapier der BNetzA genannten Realisie-

rungszeitraum von 30 Monaten für die Bereitstellung der Netzanbindung ihres OWP die er-

forderlichen Verträge zum Kauf der Großkomponenten abgeschlossen haben, stehen vor 

dem Problem, dass bei Auftreten von Verzögerungen bei den Liefer- und Herstellungszeiten 

der Netzanschlusssysteme der Windpark zum geplanten Zeitpunkt zwar einspeisebereit ist, 

der notwendige Netzanschluss aber noch nicht errichtet werden konnte. Diesen OWP entste-

hen durch die nicht rechtzeitige Bereitstellung der Netzanbindung hohe Kosten (Zinsverluste 

(s. o.), Erhaltungsbetrieb).  

Aus Sicht des BDEW ist an dieser Stelle ein deutliches Signal des Gesetzgebers gefordert, 

um die aus der unzureichenden Gesetzeslage entstandenen Missstände zu mindern und die 

Investitionsbereitschaft im Bereich der OWP zu erhalten. Vor diesem Hintergrund wird vorge-

schlagen, die durch die Verzögerung entstehenden Zinseffekte und Kosten für den Erhal-

tungsbetrieb durch Änderung des § 31 Abs. 4 EEG zu berücksichtigen. Der anzusetzende 

Diskontierungszinssatz sollte aus Gründen der Nachvollziehbarkeit der Eigenkapitalverzin-

sung im Rahmen der Anreizregulierung entsprechen.  
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6 Personelle Ausstattung der Akteure 

Die hohe Zahl an OWP in Planung führt zu höherem Aufwand sowohl bei den Genehmi-

gungsbehörden als auch bei den ÜNB. Insbesondere vor dem Hintergrund des zu erarbeiten-

den Offshore-Masterplans müssen aus Sicht des BDEW die erforderlichen personellen Kapa-

zitäten bei der BNetzA, beim BSH, bei den Länderbehörden und bei den ÜNB schnellstmög-

lich geschaffen werden.  

Mit Blick auf den steigenden Personalbedarf bei den ÜNB setzt dies auch eine rechtzeitige 

Ausbildung voraus, da derzeit Fachpersonal kaum verfügbar ist. 
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